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Du kannst regulär höchstens auf 50% Teilzeit reduzieren. Weniger geht nur bei
familienbedingter Beurlaubung oder bei Pflegezeit.

Das große, sich derzeit abzeichnende Problem ist, dass die voraussetzungslose Teilzeit, von der
ich jetzt mal bei dir ausgehe, in Zukunft nur noch sehr restriktiv genehmigt werden wird.

Die Idee eine halbe Stelle woanders zu arbeiten wird vermutlich an den Zeit- und
Verdienstobergrenzen für Nebentätigkeiten scheitern.
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